
 

 

Infos zum Datenschutz 

Infos zum Datenschutz 

Diese Infos sind für bestimmte Gesetze. 

Die Gesetze heißen: 

Art. 13 und 14 von der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

Die kurze Form ist: DSGVO. 

Die Infos sind für verschiedene Sachen mit Daten über Sie. 

Zum Beispiel: 

• Daten über Sie sammeln 

• Daten über Sie speichern 

• Daten über Sie weitergeben. 

Verarbeitungs·tätigkeit 

Sie bewerben sich für den Inklusionspreis vom Kreis Ost·holstein? 

Dann arbeitet die Stab·stelle Sozial·planung mit Daten von Ihnen. 

Die Stab·stelle Sozial·planung ist eine Einrichtung. 

Die Adresse von der Stab·stelle Sozial·planung ist: Lübecker Straße 41, 23701 Eutin. 

Wie arbeitet die mit Ihren Daten? 

Das erklärt Ihnen die Stab·stelle Sozial·planung in diesem Text. 

Das steht im Gesetz. 

Das Gesetz heißt: Artikel 13 DSGVO. 

1. Die Namen und die Adressen von den verantwortlichen Personen.  

Kreis Ostholstein – Der Landrat 

Stab·stelle Sozial·planung 

Lübecker Str. 41, 23701 Eutin 

Telefonnummer: 04521/788-464 

Telefax·nummer: 04521/788-96464 

E-Mail: inklusionspreis@kreis-oh.de 

 

2. Kontakt·daten von der Datenschutzbeauftragten von dem Kreis Ost·holstein  

Kreis Ost·holstein – Behördlicher Daten·schutz·beauftragter 

Lübecker Str. 41, 23701 Eutin 
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Telefonnummer: 04521/788-698 

Telefax·nummer: 04521/788-96698 

E-Mail: bdsb@kreis-oh.de 

 

3. Warum und wie dürfen wir mit Ihren privaten Infos arbeiten?  

a) Warum arbeiten wir mit den Daten? 

Sie wollen den Inklusionspreis vom Kreis Ostholstein? 

Dann müssen Sie eine Bewerbung machen. 

Dafür sammeln wir Ihre Daten. 

So können wir Ihre Bewerbung prüfen. 

Und wir können sehen: 

Bekommen Sie den Preis? 

b) Gesetze für die Arbeit mit Ihren Daten: 

Wir arbeiten mit Ihren Daten. 

Das ist gesetzlich erlaubt. 

Das steht in: 

• Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) und 0.) von dem Gesetz. 

Das Gesetz heißt: DSGVO. 

 

4. An wen geben wir Ihre privaten Daten weiter? 

Oder an welche Art von Personen oder Stellen geben wir Ihre privaten Daten weiter?  

Wir können mit Ihren privaten Infos arbeiten. 

Und wir können Ihre privaten Infos weiter·geben. 

Wer bekommt Ihre privaten Infos? 

Das erklären wir Ihnen hier. 

• Die Jury wählt den Gewinner von dem Inklusionspreis Ostholstein. 

Die Jury bekommt die Bewerbungen von den Teilnehmern. 

Die Jury bekommt alle Infos über die Teilnehmer. 

• Die Stab·stelle Sozial·planung wählt die Bewerbungen aus. 

Die Stab·stelle Sozial·planung prüft: 

Welche Bewerbungen passen zu den Regeln für die Preisverleihung? 

Die Stab·stelle Sozial·planung stellt die Bewerbungen digital zur Verfügung.  

• Sie sollen das Preis·geld kekommen? 

Dann geben wir Ihre Infos an die Finanzbuchhaltung vom Kreis Ostholstein weiter. 
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Die Finanzbuchhaltung arbeitet mit einem Computerprogramm. 

Das Computerprogramm heißt: H und H Doppik. 

• Vielleicht will jemand Infos über die Bewerber und Bewerberinnen für den 

Inklusionspreis. 

Und vielleicht will jemand Infos über die Gewinner und Gewinnerinnen von dem 

Inklusionspreis. 

Dann geben wir die Infos weiter. 

Vielleicht schreiben wir auch Texte über die Bewerber und Bewerberinnen. 

Und vielleicht schreiben wir Texte über die Gewinner und Gewinnerinnen. 

Die Texte können auf der Internet·seite von dem Kreis Ostholstein sein: 

www.kreis-oh.de 

Die Texte können auch in Broschüren oder Flyern sein. 

 

5. Wie lange speichern wir Ihre privaten Daten? 

Sie haben bei der Kreisverwaltung Stab·stelle Sozial·planung Ost·holstein mitgemacht.  

Dabei hat die Kreisverwaltung Stab·stelle Sozial·planung Ost·holstein Daten über Sie 

gesammelt. 

Und die Kreisverwaltung Stab·stelle Sozial·planung Ost·holstein hat diese Daten 

gespeichert. 

Die Preisverleihung ist vorbei? 

Dann löschen wir Ihre Daten 6 Wochen danach. 

Spätestens am 30.11. löschen wir Ihre Daten in dem Jahr von der Preisverleihung. 

 

6. Rechte von den betroffenen Personen 

Sie haben bestimmte Rechte. 

Die Rechte stehen in einem Gesetz. 

Das Gesetz heißt: Datenschutz-Grundverordnung. 

Die kurze Form ist: DSGVO. 

Sie können über Ihre privaten Infos Auskunft bekommen. 

Das heißt: 

Sie können fragen: 

Welche privaten Infos hat man über Sie gespeichert? 

Das steht im Gesetz. 

Das Gesetz heißt: Art. 

15 DSGVO. 

• Vielleicht arbeiten wir mit falschen privaten Infos über Sie. 

Dann können Sie sagen: 



 
 

 

Diese Infos sind falsch. 

Wir müssen die Infos dann richtig machen. 

Das steht in dem Gesetz. 

Das Gesetz heißt: Art. 

16 DSGVO. 

Vielleicht will eine Firma Ihre privaten Infos benutzen. 

Sie können dann sagen: 

Die Firma darf das nicht machen. 

Das Fachwort ist: Widerspruch. 

Das steht im Gesetz. 

Das Gesetz heißt: Art. 

17, 18 und 21 DSGVO. 

Vielleicht sagen Sie: 

Meine privaten Infos sollen nicht benutzt werden. 

Dann können wir nicht sicher sagen: 

• Bekommen Sie einen Preis? 

• Bekommt eine andere Person einen Preis? 

• Wir arbeiten mit privaten Infos über Sie. 

Sie haben uns dafür eine Erlaubnis gegeben. 

Sie haben die Erlaubnis für den Inklusionspreis gegeben. 

Sie können die Erlaubnis immer wieder wegnehmen. 

Dann dürfen wir nicht mehr mit den privaten Infos über Sie arbeiten. 

Vielleicht wollen Sie Ihre Rechte benutzen. 

Das prüfen wir dann. 

Wir prüfen: 

Dürfen Sie Ihre Rechte benutzen? 

Das steht im Gesetz. 

Sie können sich auch an die Aufsichts·behörde wenden. 

Unabhängiges Zentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 

Postfach 7116 

24171 Kiel 

E-Mail: 

mail@datenschutzzentrum.de 

Telefon: 0431/988-1200 

Telefax: 0431/988-1223 
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